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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Halbleiteranordnung, welche mit einem Isolator-
substrat und einer leitenden Montagefläche versehen 
ist, wobei das Isolatorsubstrat auf einer leitenden Bo-
denfläche vorgesehen ist, ein Bipolartransistor auf 
der Montagefläche angeordnet ist, sich eine erste 
Hauptoberfläche des Transistors in Kontakt mit der 
Montagefläche befindet und der Transistor mit An-
schlussstellen für einen Emitter, eine Basis und einen 
Kollektor versehen ist.

[0002] Eine Anordnung dieser Art eignet sich im Be-
sonderen für Hochfrequenzanwendungen, vornehm-
lich für Module, welche mit Sendetransistoren verse-
hen sind. Solche Module weisen ein Isolatorsubstrat, 
zum Beispiel aus einem keramischen Material gefer-
tigt, auf, auf welchem leitende Montageflächen mit 
Bauelementen, wie z. B. Transistoren, Dioden, Wi-
derständen, Kondensatoren usw., versehen sind. 
Halbleiteranordnungen dieser Art sind ebenfalls als 
Dünn- oder Dickschichtschaltungen bekannt. Die Iso-
latorsubstrate sind gegen eine leitende Bodenfläche, 
zum Beispiel einen Wärmeableiter, eine Leiterplatte, 
eine Abschirmung oder ein Gehäuse, montiert.

[0003] Eine Anordnung der eingangs erwähnten Art 
ist aus der Englischen Zusammenfassung der Japa-
nischen Patentanmeldung Nr. 6-260563 bekannt. 
Der Transistor in dieser bekannten Anordnung ist mit 
seiner ersten Hauptoberfläche, welche gleichzeitig 
als Anschlussfläche für den Kollektor dient, an die lei-
tende Montagefläche gelötet, womit diese als Kollek-
toranschluss des Transistors wirkt. Die leitende Mon-
tagefläche ist zu diesem Zweck mit Hilfe eines Bond-
drahts mit weiteren Bauelementen verbunden. Um 
ein Ausfließen von Lötmetall auf der leitenden Mon-
tagefläche zu verhindern, während der Transistor 
vorgesehen wird, ist diese leitende Montagefläche 
mit einer Vertiefung versehen, in welcher der Transis-
tor gelötet wird. Die leitende Montagefläche kann 
dann so ausgewählt werden, dass sie verhältnismä-
ßig klein ist, so dass die Hochfrequenzeigenschaften 
des Transistors gut sind.

[0004] Die beschriebene, bekannte Anordnung hat 
den Nachteil, dass die Hochfrequenzeigenschaften 
des Transistors für einige Verwendungszwecke nicht 
gut genug sind.  Darüber hinaus ist die bekannte An-
ordnung auf Grund der Vertiefung in der Montageflä-
che schwer herzustellen.

[0005] Der Erfindung liegt unter anderem als Aufga-
be zugrunde, den obigen Nachteilen entgegenzuwir-
ken.

[0006] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die 
Anordnung zu diesem Zweck dadurch gekennzeich-
net, dass die Anschlussstellen des Emitters, der Ba-

sis und des Kollektors auf einer, der ersten Haupto-
berfläche gegenüberliegenden, zweiten Hauptober-
fläche vorgesehen sind, und dass die lateralen Di-
mensionen der leitenden Montagefläche im Wesent-
lichen den Dimensionen der ersten Hauptoberfläche 
des Transistors entsprechen.

[0007] Die Anschlussstelle für den Kollektor liegt 
folglich auf der zweiten Hauptoberfläche des Transis-
tors. Die leitende Montagefläche, auf welcher der 
Transistor mit seiner ersten Hauptoberfläche vorge-
sehen wird, kann dann so ausgewählt werden, dass 
sie verhältnismäßig klein ist. Diese Montagefläche 
wird nun nicht dazu verwendet, auf dieser Bonddräh-
te zum Anschluss des Kollektors vorzusehen. Es 
reicht aus, wenn die Montagefläche so groß ist, dass 
der Transistor leicht darauf vorgesehen werden kann, 
d. h. die lateralen Dimensionen der leitenden Monta-
gefläche in etwa den Dimensionen der ersten 
Hauptoberfläche des Transistors entsprechen. Unter 
den lateralen Dimensionen werden hier die Dimensi-
onen in der Ebene der Oberfläche (senkrecht zu ei-
ner Dicke) verstanden. Die Hochfrequenzeigenschaf-
ten des Transistors werden wesentlich durch die Grö-
ße der leitenden Montagefläche bestimmt. Bei einer 
kleineren Montagefläche können Bonddrähte für die 
Anschlussstellen von Emitter und Basis kürzer sein, 
da diese Drähte nicht mehr über eine verhältnismä-
ßig große Montagefläche geführt werden müssen. 
Diese Selbstinduktivität sowie der Serienwiderstand 
dieser Drähte wird dadurch reduziert. Das Isolator-
substrat wird auf der leitenden Bodenfläche ange-
bracht. Die leitende Bodenfläche bildet zusammen 
mit dem Isolatorsubstrat und der leitenden Montage-
fläche eine parasitäre Kapazität, welche mit dem Bi-
polartransistor verbunden ist. Eine kleinere Montage-
fläche resultiert in einer geringeren parasitären Kapa-
zität. Die parasitäre Kapazität ist bei Hochfrequenz-
anwendungen von besonderer Wichtigkeit. Da es 
nicht erforderlich ist, in dem Substrat eine Vertiefung 
vorzusehen, um gute Hochfrequenzeigenschaften zu 
erreichen, ist die Halbleiteranordnung auch einfacher 
herzustellen als die bekannte Anordnung.

[0008] Vorzugsweise ist die Anordnung gemäß der 
Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass das Subst-
rat mit einem Aufnahmeraum versehen ist, welcher 
sich bis hinunter zu der Bodenfläche ausdehnt, wobei 
in dem Aufnahmeraum ein isolierter Körper vorgese-
hen ist und durch eine erste Seite einen Kontakt mit 
der Bodenfläche herstellt, während eine zweite Seite 
des Körpers, welche sich gegenüber der ersten Seite 
befindet, mit der Montagefläche versehen ist, auf wel-
cher der Transistor angeordnet wird, wobei der Kör-
per ein Material mit einer Wärmeleitfähigkeit von 
mehr als 10 W/mk enthält. Die leitende Montageflä-
che ist somit auf einem Körper aus einem Material 
vorgesehen, welcher eine verhältnismäßig gute Wär-
meleitfähigkeit aufweist und sich in einem Aufnahme-
raum in dem Substrat befindet. Wärme kann dann 
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schnell von dem Transistor durch den Körper zu der 
Bodenfläche transportiert werden. Der Körper kann 
ein Material, wie z. B. Aluminium, Kupfer, Diamant 
oder Aluminiumoxid, enthalten. Vorzugsweise enthält 
der Körper BeO. BeO weist eine Wärmeleitfähigkeit 
von etwa 250 W/mk auf.

[0009] Die lateralen Dimensionen des Körpers kön-
nen, zum Beispiel in einer Richtung, in welche sich 
keine Bonddrähte erstrecken, größer als die Dimen-
sionen der leitenden Montagefläche sein.

[0010] Vorzugsweise entsprechen die lateralen Di-
mensionen des Körpers jedoch im Wesentlichen den 
Dimensionen der Montagefläche, wobei die lateralen 
Dimensionen des Aufnahmeraums so bemessen 
sind, dass der Körper genau in diesen passt. Eine 
solche Anordnung hat den Vorteil, dass die Dimensi-
onen des Aufnahmeraums, welcher sich quer über 
das Substrat erstreckt, nicht größer als zur Montage 
des Körpers erforderlich sind. Probleme, die ein Bre-
chen des Substrats zur Folge haben, werden somit 
verhindert, wobei darüber hinaus ein kleinerer Körper 
weniger kostenaufwendig ist.

[0011] In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel 
ist eine Dicke des Körpers senkrecht zu seinen late-
ralen Dimensionen geringer als eine Dicke des Isola-
torsubstrats. Ein solch dünnes Substrat sieht eine 
bessere Wärmeabführung vor.

[0012] Die Verwendung eines dünnen Körpers mit 
einer großen Montagefläche, auf welcher Bonddräh-
te vorgesehen werden, könnte beim Verbinden der 
Kollektorbonddrähte mit der Montagefläche Proble-
me hervorrufen, da die Montagefläche eines verhält-
nismäßig dünnen Körpers in dem Substrat vertieft 
liegt. Die Bonddrähte für den Verbindungsstecker 
können dann leicht in Kontakt mit den Rändern des 
Aufnahmeraums kommen, was, zum Beispiel wäh-
rend der Herstellung, Probleme hervorrufen könnte. 
Da ein Bondgerät die Montagefläche in dem Aufnah-
meraum nicht ohne Weiteres erreichen kann, könnte 
dieses ebenfalls zu Problemen führen. Bei der Anord-
nung gemäß der Erfindung werden die Bonddrähte 
auf Anschlussstellen auf der zweiten Hauptoberflä-
che des Transistors vorgesehen.  Die zweite Haupto-
berfläche liegt wesentlich höher als die Montageflä-
che, so dass bei Montieren der Bonddrähte keine 
Probleme auftreten.

[0013] Die Anschlussstellen des Emitters und Kol-
lektors des Transistors sind über mehrere Bonddräh-
te jeweils mit weiteren Bauelementen der Halbleiter-
anordnung verbun den. Die Ströme in modernen Bi-
polartransistoren sind stark, was in Verbindung mit 
hohen Betriebsfrequenzen bedeutet, dass die durch 
die Selbstinduktivität in den Emitterbonddrähten er-
zeugte Impedanz einen wesentlichen Einfluss auf 
das Transistorverhalten ausübt. Das Ergebnis ist, 

dass, zum Beispiel bei einem Emitterbonddraht, ein 
negativer Rückkopplungseffekt erzeugt und die 
Hochfrequenzverstärkung des Transistors reduziert 
wird. Mehrere Emitterbonddrähte führen zu einer 
niedrigen Impedanz der Bonddrähte und einem gu-
ten Hochfrequenzverhalten. Mit der Verwendung 
mehrerer Bonddrähte für den Kollektoranschluss 
wird erreicht, dass die Transistorleistung bei verhält-
nismäßig starken Strömen durch den Kollektor durch 
einen übermäßigen Serienwiderstand in dem Kollek-
toranschluss nicht nachteilig beeinflusst wird. Solche 
Bonddrähte werden so vorgesehen, dass diese par-
allel laufen.

[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden 
näher beschrieben. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 – eine Draufsicht einer bekannten 
Halbleiteranordnung;

[0016] Fig. 2 – einen Querschnitt einer bekannten 
Halbleiteranordnung entlang Linie a-a' in Fig. 1;

[0017] Fig. 3 – eine Draufsicht einer Halbleiteran-
ordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0018] Fig. 4 – einen Querschnitt der Halbleiteran-
ordnung gemäß der vorliegenden Erfindung entlang 
Linie a-a' in Fig. 3;

[0019] Fig. 5 – eine Draufsicht einer weiteren Halb-
leiteranordnung gemäß der vorliegenden Erfindung; 
sowie

[0020] Fig. 6 – einen Querschnitt der weiteren Halb-
leiteranordnung gemäß der vorliegenden Erfindung 
entlang Linie a-a' in Fig. 5.

[0021] Die Figuren sind rein schematisch und nicht 
maßstabsgetreu dargestellt.

[0022] Fig. 1 zeigt eine bekannte Halbleiteranord-
nung in Draufsicht und Fig. 2 im Querschnitt entlang 
Linie a-a', welche mit einem Isolatorsubstrat 1 aus 
Al2O3 mit einer leitenden Montagefläche 2 versehen 
ist, auf der ein Bipolartransistor 3 vorgesehen ist, 
dessen erste Hauptoberfläche 4 sich in Kontakt mit 
der Montagefläche 2 befindet. Die leitende Montage-
fläche besteht aus Kupfer. Der Transistor 3 ist mit An-
schlussstellen 5, 6, 4 für einen Emitter, eine Basis 
und einen Kollektor versehen. Diese Anschlussstel-
len sind bei der bekannten Halbleiteranordnung über 
Bonddrähte E1, E2, B1, B2 und C mit weiteren Bau-
elementen verbunden. Fig. 1 zeigt, wie die Emitter-
anschlussstellen 5 in einer Vierfachanordnung vorge-
sehen sind. Die Emitteranschlussstellen 5 sind über 
die Bonddrähte E1 mit einer Leiterbahn 7 und über 
die Bonddrähte E2 mit einem Kondensator 8 verbun-
den. Der Kondensator weist in diesem Beispiel ein Si-
3/8



DE 697 28 648 T2    2005.03.31
liciumsubstrat 9 auf, welches mit einer Isolations-
schicht 10 versehen ist. Auf der Isolationsschicht 10
ist eine erste Elektrode 11 des Kondensators 8 vorge-
sehen. Diese Elektrode 11 ist mit den Bonddrähten 
B1 und B2 verbunden. Das Siliciumsubstrat 9 wirkt 
als zweite Elektrode des Kondensators 8. Das Silici-
umsubstrat 9 ist mit einer leitenden Montagefläche 12
verbunden, auf welcher der Bonddraht E2 als soge-
nannter ohmscher Kontakt Null vorgesehen ist. Die 
Basisanschlussstellen 6 sind in einer Zweifachanord-
nung vorgesehen und über Bonddrähte B1 mit der 
Elektrode 11 des Kondensators 8 und weiterhin über 
Bonddrähte B2 mit einer Leiterbahn 15 verbunden. 
Die Kollektoranschlussstelle 4 befindet sich auf der 
ersten Hauptoberfläche 4 des Transistors 3. Der 
Transistor 3 ist mit seiner ersten Hauptoberfläche 4
mittels einer Lötschicht gegen die leitende Montage-
fläche 2 gelötet. Die leitende Montagefläche 2 ist we-
sentlich größer als die Dimensionen der ersten 
Hauptoberfläche 4 des Transistors, da bei Anbringen 
des Transistors 3 auf der leitenden Montagefläche 2
Lötmetall 16 austritt und ein Teil 16' der leitenden 
Montagefläche 2, welcher außerhalb des von dem 
Transistor 3 bedeckten Teils liegt, mit Lötmetall be-
deckt wird. Ein Bonddraht C für den Kollektor kann an 
diesem, mit Lötmetall bedeckten Teil 16' nicht sicher 
befestigt werden. Die leitende Montagefläche 2 ist 
wesentlich größer als die Dimensionen der ersten 
Hauptoberfläche 4 des Transistors 3, so dass ein 
Bonddraht für den Kollektor dennoch sicher befestigt 
werden kann. Der Bonddraht C ist in diesem Beispiel 
mit der Leiterbahn 17 durchverbunden. Eine alterna-
tive, bekannte Lösung ist, die leitende Montagefläche 
2 mit einer Rille zu versehen, um ein Austreten des 
Lötmetalls zu verhindern. Das Lötmetall verbleibt 
dann in der Rille, und der Teil 16' ist klein oder nicht 
vorhanden. Die Halbleiteranordnung ist im Besonde-
ren für große Ströme und hohe Betriebsfrequenzen, 
zum Beispiel über etwa 1 GHz, konstruiert. Mehrere 
Emitterbonddrähte E1, E2 sehen eine geringe 
Selbstinduktivität der Bonddrähte und gute Hochfre-
quenzeigenschaften vor. Bei Verwendung mehrerer 
Bonddrähte C für den Kollektor wird erreicht, dass die 
Transistorleistung durch einen übermäßig hohen Wi-
derstand in dem Kollektoranschluss bei verhältnis-
mäßig hohen Strömen durch den Kollektor nicht 
nachteilig beeinflusst wird. Die Bonddrähte sind in 
der Praxis so vorgesehen, dass die Bonddrähte B1, 
B2, E1. E2, C aus fertigungstechnologischen Grün-
den parallel laufen und ebenfalls eine optimale 
Raumausnutzung erreicht wird.

[0023] Die Fig. 3 und 4 zeigen einen Teil einer Halb-
leiteranordnung gemäß der Erfindung, bei welcher 
die Anschlussstellen 5 des Emitters, die Anschluss-
stellen 6 der Basis und die Anschlussstellen 40 des 
Kollektors auf einer, der ersten Hauptoberfläche 4 ge-
genüberliegenden, zweiten Hauptoberfläche 12 des 
Transistors 3 angeordnet sind, wobei die Dimensio-
nen der leitenden Montagefläche 2 im Wesentlichen 

den Dimensionen der ersten Hauptoberfläche 4 des 
Transistors 3 entsprechen. Gemäß der Erfindung 
liegt die Kollektoranschlussstelle 40 nun auf der zwei-
ten Hauptoberfläche 12 des Transistors 3. Die leiten-
de Montagefläche 2, an welcher die erste Hauptober-
fläche 4 des Transistors 3 angebracht ist, kann nun 
verhältnismäßig klein gewählt werden. Es reicht aus, 
wenn diese Montagefläche 2 so groß ist, dass der 
Transistor 3 darauf leicht vorgesehen werden kann, 
d. h. die Dimensionen der leitenden Montagefläche 2
in etwa den Dimensionen der ersten Hauptoberfläche 
4 des Transistors 3 entsprechen. Die Montagefläche 
2 kann, zum Beispiel im Hinblick auf Justierungstole-
ranzen und Ungenauigkeiten in dem Herstellungs-
verfahren, geringfügig größer als die erste Haupto-
berfläche 4 vorgesehen werden. Die leitende Monta-
gefläche 2 in bekannten Halbleiteranordnungen ist, 
im Vergleich zu den Dimensionen des Transistors 3, 
verhältnismäßig groß, da auf der Montagefläche 2
Bonddrähte C vorgesehen sind. Die Hochfrequenzei-
genschaften des Transistors 3 sind von der Größe 
der leitenden Montagefläche 2 stark abhängig. Die 
leitende Montagefläche 2 bildet in Verbindung mit 
dem Isolatorsubstrat 1 faktisch eine parasitäre Kapa-
zität mit der leitenden Bodenfläche 18, auf welcher 
das Isolatorsubstrat montiert ist, in diesem Beispiel 
mit einem Wärmeableiter zum Ableiten von Wärme, 
die in Transistor 3 erzeugt wird. Es ist sehr wichtig, 
insbesondere für Hochfrequenzanwendungen, dass 
diese parasitäre Kapazität so gering wie möglich ge-
halten wird. Des Weiteren können die Bonddrähte E1 
für die Emitteranschlussstellen ebenfalls kürzer vor-
gesehen werden, da diese Drähte nicht mehr über 
eine verhältnismäßig große, leitende Montagefläche 
geführt werden müssen. Die kürzeren Emitterbond-
drähte sehen eine geringere Selbstinduktivität in den 
Emitterbonddrähten und folglich bessere Hochfre-
quenzeigenschaften vor. In diesem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung sind die Materialien, die An-
schlüsse der Bonddrähte, der Kondensator 8 und die 
Leiterbahnen in jeder anderen Beziehung mit denen 
des in den Fig. 1 und 2 dargestellten, bekannten 
Ausführungsbeispiels identisch.

[0024] Bei einer Anordnung, wie in den Fig. 5 und 6
dargestellt, ist das Substrat 1 in dem Bereich der lei-
tenden Montagefläche 2 mit einem Aufnahmeraum 
20 versehen, in welchem sich ein Körper 21, ein so-
genannter Einsatz, mit einer Wärmeleitfähigkeit von 
mehr als 10 W/mk befindet. Der Transistor 3 ist mit 
Hilfe einer Lötschicht 16 auf dem Körper 21 befestigt. 
Die Lötschicht 16 bildet in diesem Beispiel gleichzei-
tig die leitende Montagefläche 2. Die Dimensionen 
des Körper 21 entsprechen denen der leitenden Mon-
tagefläche 2. Der Körper 21 ist so vorgesehen, dass 
eine bessere Wärmeabführung als in dem, in den 
Fig. 3 und 4 dargestellten, ersten Ausführungsbei-
spiel ohne einen Körper 21 erreicht wird. Der Körper 
21 ist in diesem Beispiel aus BeO gefertigt. BeO 
weist eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 250 W/mk 
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auf. Alternativ kann der Körper aus AlN oder BN her-
gestellt sein.

[0025] Der Hochfrequenztransistor 3 gemäß der Er-
findung weist ein Halbleitersubstrat auf, in welchem 
Basis-, Emitter- und Kollektorzonen auf bekannte 
Weise in IC-Technik vorgesehen werden. Diese Zo-
nen sind zum Beispiel in Form von Fingern vorgese-
hen. Für nähere Einzelheiten in Bezug auf einen sol-
chen Transistor wird auf die Europäische Patentan-
meldung 96201822.2 verwiesen.

[0026] Für die Basis, den Emitter und den Kollektor 
in den Beispielen werden mehrere Anschlussstellen 
und Bonddrähte verwendet. Es liegt auf der Hand, 
dass eine andere Anzahl Anschlussstellen, wie z. B. 
einzelne Kontaktstellen oder in der Tat eine größere 
Anzahl Anschlussstellen, möglich ist. Ebenfalls be-
steht die Möglichkeit, Anschlussstellen so groß vor-
zusehen, dass mehrere Bonddrähte an einer Kon-
taktstelle angebracht werden können. Der Transistor 
3 ist in diesem Beispiel durch seinen Emitter und sei-
ne Basis mit Kondensatoren verbunden. Es sind 
ebenfalls weitere Konfigurationen möglich. Die Basis, 
der Emitter und der Kollektor können somit mit Wider-
ständen, Kondensatoren, Eingängen oder Ausgän-
gen von Halbleiteranordnungen, wie z. B. Dioden, 
Transistoren oder ICs, verbunden werden. Das Sub-
strat in den Ausführungsbeispielen ist aus Al2O3 ge-
fertigt, jedoch besteht alternativ die Möglichkeit, das 
Substrat aus anderen Isolatormaterialien, wie z. B. 
AlN, herzustellen.

Patentansprüche

1.  Halbleiteranordnung, welche mit einem Isola-
torsubstrat (1) und einer leitenden Montagefläche (2) 
versehen ist, wobei das Isolatorsubstrat (1) auf einer 
leitenden Bodenfläche (18) vorgesehen, ein Bipolart-
ransistor (3) auf der Montagefläche (2) angeordnet, 
eine erste Hauptoberfläche (4) des Transistors (3) an 
die Montagefläche (2) gelötet und der Transistor (3) 
mit Anschlussstellen (5, 6, 40) eines Emitters, einer 
Basis und eines Kollektors versehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschlussstellen (5, 6, 40) 
des Emitters, der Basis und des Kollektors auf einer, 
der ersten Hauptoberfläche (4) gegenüberliegenden, 
zweiten Hauptoberfläche (12) vorgesehen sind, und 
dass die lateralen Dimensionen der leitenden Monta-
gefläche (2) im Wesentlichen den Dimensionen der 
ersten Hauptoberfläche (4) des Transistors (3) ent-
sprechen.

2.  Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anschlussstellen (5, 
40) des Emitters und Kollektors jeweils über mehrere 
Bonddrähte (E1, E2, C) mit weiteren Bauelementen 
der Anordnung verbunden sind.

3.  Halbleiteranordnung nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass ein Kondensator (8) 
direkt neben dem Transistor (3) vorgesehen ist, wo-
bei der Kondensator (8) ein Siliciumsubstrat (9) mit 
einer Isolationsschicht (10) aufweist, eine erste Elek-
trode (11) mit Bonddrähten (B1, B2) der Basis und 
eine leitende Montagefläche (12) mit Bonddrähten 
(E2) des Emitters verbunden ist, wobei das Silicium-
substrat (9) als zweite Elektrode wirkt.

4.  Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Substrat (1) mit ei-
nem Aufnahmeraum (20) versehen ist, welcher sich 
bis hinunter zu der Bodenfläche (18) ausdehnt, wobei 
in dem Aufnahmeraum ein isolierter Körper (21) vor-
gesehen ist und durch eine erste Seite einen Kontakt 
mit der Bodenfläche (18) herstellt, während eine 
zweite Seite des Körpers (21), welche sich gegenü-
ber der ersten Seite befindet, mit der Montagefläche 
(2) versehen ist, auf welcher der Transistor (3) ange-
ordnet wird, wobei der Körper (21) ein Material mit ei-
ner Wärmeleitfähigkeit von mehr als 10 W/mk enthält.

5.  Halbleiteranordnung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die lateralen Dimensio-
nen des Körpers (21) im Wesentlichen den Dimensi-
onen der Montagefläche (2) entsprechen, wobei die 
lateralen Dimensionen des Aufnahmeraums (20) so 
bemessen sind, dass der Körper (21) genau in diesen 
passt.

6.  Halbleiteranordnung nach Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Dicke des Kör-
pers (21) senkrecht zu seinen lateralen Dimensionen 
geringer als die Dicke des Isolatorsubstrats (1) ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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